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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die dbb tarifunion und das Land Brandenburg haben sich am 9. Dezember 
2008 auf einen Tarifvertrag zur Absicherung der vom Verwaltungsumbau 
betroffenen 13.000 Beschäftigten im Landesdienst verständigt. Die Tarifei-
nigung soll ab 2009 in Kraft treten und hat eine Mindestlaufzeit bis Ende 
2012. Gegenstand des Tarifvertrages ist, die vom Land angestrebten Anpas-
sungen und Änderungen in der Verwaltung sozial ausgewogen zu gestalten 
und die Rechte der betroffenen Beschäftigten zu sichern und zu stärken. 
 
Der TV Umbau ist insbesondere wegen der unterschiedlichen demographi-
schen Entwicklung im Flächenland Brandenburg notwendig. Dies hat auf 
Entscheidung der Landesregierung zur Folge, dass Behörden und Verwal-
tungsstandorte umorganisiert, einzelne Dienststellen geschlossen und 
Verwaltungsteile zusammengefasst werden. Deshalb brauchen die Be-
schäftigten umfassenden Schutz und die Sicherung von Beschäftigung und 
Einkommen durch den TV Umbau. Ohne den TV Umbau käme es zu aus-
schließlich einseitigen Änderungen von Arbeitsort und Arbeitsinhalten der 
Beschäftigten in der Landesverwaltung sowie zu betriebsbedingten Kündi-
gungen. Der TV Umbau schließt betriebsbedingte Kündigungen der um-
baubetroffenen Beschäftigten aus. Der Tarifvertrag regelt außerdem, dass 
das Erfordernis von Mobilität und Qualifizierungen gegenüber den umbau-
betroffenen Beschäftigten sozial ausgewogen gestaltet wird. 
 
Insbesondere gewährt das Land zusätzliche Geldleistungen in Form von 
Mobilitätsprämien, die Beschäftigten mit einem verlängerten Arbeitsweg 
einen finanziellen Ausgleich für Mehrkosten verschaffen. Ab einer zusätzli-
chen Entfernung von 10 Kilometern zur neuen Arbeitsstelle werden zwi-
schen 450 Euro und 2.250 Euro als Einmalbetrag gezahlt. 
 
Der TV Umbau legt eine strenge Reihenfolge von Maßnahmen des „For-
derns und Förderns“ fest: Oberstes Ziel der Tarifeinigung von dbb tarifunion 
und Land ist die Sicherung von Beschäftigung und Einkommen. 

Informationen für unsere Mitglieder im 
Landesdienst Brandenburg 

 
 
 

Verwaltungsumbau in der Landesverwaltung 

Paket geschnürt: Sicherung von 
Beschäftigung und Einkommen 

durch den neuen TV Umbau 

10.12.2008 
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Immer ist vorrangig eine gleichwertige neue Tätigkeit möglichst am bishe-
rigen Arbeitsort mit dem bisherigen Voll- oder Teilzeitumfang zu prüfen. 
Dies setzt die Betroffenheit von Beschäftigten voraus, die für folgende Um-
baumaßnahmen der Landesregierung definiert ist: 
 
• Verlegung oder Auflösung von Dienststellen oder wesentlicher Teile 
• Zusammenschluss mit anderen Dienststellen oder Spaltung von Dienst-

stellen 
• grundlegende Änderungen der Dienststellenorganisation einschließlich 

der Bündelung oder Verlagerung von Aufgaben 
• Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden 
• Personalmaßnahmen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes mit 

dem Ziel des Personalabbaus bei Dienststellen, in denen es nicht mög-
lich ist, die haushaltsrechtlich bestimmten Abbauziele durch Altersab-
gänge fristgerecht zu realisieren. 

 
Für umbaubetroffene Beschäftigte sind die Ausgleichsmaßnahmen des TV 
Umbau konkret in dieser Abfolge zu prüfen: 
 
• Arbeitsplatzsicherung vorrangig am gleichen Ort in der gleichen oder 

einer anderen Dienststelle, im gleichen oder einem anderen Ressortbe-
reich (gegebenenfalls mit Mobilitätsprämien) 

• Weiterbeschäftigungsmöglichkeit auf einem geringer bewerteten Ar-
beitsplatz (mit befristeter Einkommenssicherung und gegebenenfalls 
mit Mobilitätsprämien) 

• Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung oder Weiterbeschäftigungs-
möglichkeit gegebenenfalls mit Anerkennungsprämie bis zu 400 Euro. 

 
Die Tarifeinigung enthält Sonderregelungen für Lehrkräfte – insbesondere 
in Fällen der Arbeitsplatzsicherung durch Mobilität – und für Forstarbeiter. 
Außerdem sind geregelt Fälle mit einem Anspruch auf Qualifizierung sowie 
Härtefälle. Für ältere Beschäftigte ab dem 58. Lebensjahr besteht keine 
Verpflichtung zur Teilnahme am System von Qualifizierungen und Weiter-
bildungen zur Beschäftigungssicherung. Bereits laufende Maßnahmen 
werden rückwirkend in den Tarifvertrag einbezogen, wenn sie seit dem 27. 
Oktober 2008 wirksam wurden, dem Zeitpunkt der Aufnahme der Tarifver-
handlungen zwischen dbb tarifunion, ver.di und dem Land. Das Land beab-
sichtigt außerdem, die Regelungen wirkungsgleich auch für Beamte in der 
Landesverwaltung anzubieten. 
 
Helmut Overbeck, Verhandlungsführer der dbb tarifunion, wertete das mit 
dem TV Umbau geschnürte Tarifpaket auf der gemeinsamen Pressekonfe-
renz mit ver.di und Finanzminister Speer am 10. Dezember 2008 als Erfolg 
der Gewerkschaften: „Die Umbaumaßnahmen werden für die betroffenen 
Beschäftigten abgefedert und sind dadurch sozial ausgewogen durchführ-
bar. Wir haben die Rechte der Beschäftigten in Einklang gebracht mit den 
Zielen einer effizienten Verwaltungsorganisation.“ 
 
Ulrich Hohndorf 
Leiter des Geschäftsbereichs Tarif 
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Der Tarifkommission der dbb tarifunion gehörten an die Kolleginnen und 
Kollegen  
 
Heinz - Egon Müller, dbb-Landeschef 
Gerhard Stuchlick, komba gewerkschaft 
Andre Jander, BDF 
Jörg Bölke, BPV  
Gert Fasold, BTB 
Mathias Findeisen, GdS  
Frank Habelt, KSB 
Bernd Handt, GdBA 
Angela Hendel, LLBS 
Franz Ifland, GdV 
Hans-Joachim Kernchen, GDL  
Gerd Kießig, DStG 
Roland Kristeleit, VdStra 
Manfred Kühne, BSBD 
Hans Leggewie, dvg-bb 
Werner Lindner, VBO 
Christine Linkert, DPolG 
Peter Mamerow, bgv 
Dr. Thomas Münchow, ÖGD  
Brigitte Schuldt, vlw 
Kerstin Thäns, DJG 
Kathrin Wiencek, PhV-BB 

Helmut Overbeck, Verhand-
lungsführer und Tarifkoordi-
nator der dbb tarifunion, mit 
dem Finanzminister des Lan-
des Brandenburg Rainer 
Speer am 9. Dezember 2008 
nach der Paraphierung des 
TV Umbau. Die Tarifeinigung 
steht noch unter Erklärungs-
vorbehalt seitens der dbb 
tarifunion und ver.di sowie 
des Landes Brandenburg bis 
zum 20. Januar 2009. 
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Die dbb tarifunion hilft! 
 
Als Gewerkschaftsmitglied unter dem Dach der dbb tarifunion sind 
Sie sicher, immer nach Tarifvertrag bezahlt zu werden. Nur Nähe mit 
einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitgliedes schafft 
auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidar-
gemeinschaft. Die 39 Mitgliedsgewerkschaften der dbb tarifunion mit 
ihren über 360.000 Mitgliedern bieten ständige Kontakte ohne büro-
kratische Umwege. Als Gewerkschaftsmitglied unter dem Dach der 
dbb tarifunion genießen Sie kostenlosen Rechtsschutz für alles was 
im Zusammenhang mit der derzeitigen oder früheren beruflichen 
oder gewerkschaftlichen Tätigkeit steht. 
 
Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der dbb tarifunion. Wir infor-
mieren schnell und vor Ort über www.tarifunion.dbb.de, durch das 
Flugblatt dbb aktuell oder durch das Magazin tacheles. Grundsatz-
werke und Kommentierungen erscheinen in der Reihe tarifunion 
schriften. 
 
 
 
 

 
 
 

 


